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WINTERDIENST

Ist der Mieter zur
Schneeräumung verpflichtet?
Wir vermieten ein Einfamilienhaus in Wien.
Wie kann ich den Mieter zur Schneeräumung
und zum Streuen des Gehsteigs verpflich-
ten? Wer haftet?

Dagmar Koller: Im Ortsgebiet gelegene
und dem öffentlichen Verkehr dienende
Gehsteige und Gehwege müssen von
Schnee und Verunreinigungen
gesäubert sowie bei Schnee
und Glatteis bestreut NÄCHSTER
werden (§ 93 StVO). TERMIN
Diese Verpflichtung
trifft die Grundeigen-
tümer jener Grund-
stücke, die an den
Gehsteig bzw. Geh-
weg angrenzen.
Man kann diese Räum-
und Streupflicht durch Ver-
einbarung auf Dritte übertra-
gen, zumBeispiel auch auf den Mieter (§
93Abs5StVO). Achten Sie aus Gründen
der Beweisbarkeit unbedingt darauf,
dass diese Abmachungschriftlich getrof-
fen wird, allenfalls gleich im Mietver-
trag . Der Grundeigentümer haftet dann
nur mehr, wenn er die Räum- und Streu-
verpflichtung einem ungeeigneten oder
untüchtigen Vertragspartner übertra-
gen hat. Ansonsten haftet derjenige,
dem diese Verpflichtung übertragen
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wurde, anstelle des Eigentümers. Der
Vermieter muss allerdings organisatori-
sche Regelungen bezüglich der Durch-
führung der Schneeräumung und Streu-
ung treffen sowie sicherstellen, dass der
Mieter in der Lage ist, die Pflicht ord-
nungsgemäß wahrzunehmen. Streusalz
und notwendige Gerätschaften muss der

Eigentümer allenfalls zur Verfü-
gung stellen.

Die anfallenden Kosten
der Schneeräumung
müssen in die Vereinba-
rung über die Betriebs-
kosten im Mietvertrag
aufgenommen wer-

den, da ansonsten der
Vermieter gemäß §

1099 ABGBalle Lasten
und Abgaben diesbezüglich

zu tragen hätte. Die Vorschriften
zu den Betriebskosten im Mietrechtsge-
setzes (MRG) geltend bei der Vermie-
tung von Ein- und Zweifamilienhäusern
nämlich nicht.
Die Verletzung der Räum- und Streu-
pflicht stellt eine Verwaltungsübertre-
tung dar, welche mit Geldstrafen sank-
tioniert wird. Sie soll vor allem Fußgän-
ger schützen, die im Schadensfall Scha-
denersatz- und Schmerzensgeld-
Ansprüche geltend machen können.
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